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Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes 
über das Recht auf Achtung des privaten 
Lebensbereiches 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Tel.DW.: 223 

Datum: 16.9.1993 

Die Kammer dankt für die Übermittlung des obbezeichneten 
Entwurfes durch das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst und 
erlaubt sich, zu diesem wie folgt Stellung zu nehmen: 

Grundsätzlich begrüßt die Kammer jede gesetzliche und ver
fassungsgesetzliche Regelung zum Schutz der Grundrechte. Die 
Kammer sähe allerdings lieber, wenn die vorgesehene Regelung 
als neuer Artikel 9 in das Staatsgrundgesetz eingebaut würde, 
um nicht das österreichische Verfassungsrecht immer weiter zu 
zersplittern. 

Es möge bedacht werden, daß die Tatsache der Übersichtlichkeit 
einer Rechtsmaterie durch sich selbst bereits erhöhten Rechts
schutz bedeutet. 

Bankverbindungen: 
Creditanstalt 0049-46000/00 
Z-Lönderbank Bank Austria AG 238- 1 09-066/00 
Erste 6sterr. Spar-Casse 012-03304 
Postsparkassa 1838.848 

Bennoplatz 4. A-1081 Wien 
Telefon: 0222/40 190 - 0 
Telefax: 0222/40 190-255 
Telex: 112264 WTK WI A 

. /. 

21/SN-314/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Kammer der Wirtschafts treuhänder Seite - 2 -

Zum Entwurf selbst: 1 
Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder empfiehlt, den Begriff 
"privater Lebensbereich" bereits ex lege zu definieren. Es . ß 
bereits aus dem Verfassungsgesetz selbst zu entnehmen sein, daß 
auch die Beziehungen zwischen Arzt und Patienten, Rechtsanwalt 
oder Wirtschaftstreuhänder und Klienten in den "privaten 
Lebensbereich" fallen und daß daher die Verschwiegenheits
pflicht der freien Berufe, deren Aufgabe ja die Sicherung der 
Freiheit der Einwohner des Staates ist, als Auswirkung des 
"privaten Lebensbereiches" unter verfassungsrechtlichen Schutz 
zu stellen ist. 

Als Folge davon stellen auch die Berufssitze der Ärzte, 
Rechtsanwälte oder Wirtschaftstreuhänder in verfassungs
rechtlichem Sinne "privaten Lebensbereich", und zwar einerseits 
der ausübenden Freiberufler und andererseits ihrer Klienten 
oder Patienten dar. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder schlägt daher für Artikel 
1 folgende erweiterte Fassung vor: 

"Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres privaten 
Lebensbereiches. Dazu zählt auch, was sie einer unter gesetz
licher Verschwiegenheitsverpflichtung stehenden anderen Person 
anvertraut. Zum privaten Lebensbereich zählen auch deren 
beruflich genutzten Räume". 

Am Rande darf bemerkt werden, daß die zu begrüßenden 
Bestrebungen dieses Entwurfes durch das ebenfalls geplante 
"Hauptwohnsitzgesetz" Gefahr laufen, auf das Überflüssigste 
konterkariert zu werden, da das dort vorgesehene Reklamations
verfahren zu Schnüffelei im privaten Bereich führen muß. 

Ein Durchschlag dieser Stellungnahme ergeht an das Bundes
kanzleramt-Verfassungsdienst. 

Hochachtungsvoll 
Der Präsident: Der Ka~6erdirektor: 

jßt 
Dr.Ernst Traar e.h. 
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